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I. Vorlage 

 

Gemeinderat am 18.05.2021  öffentlich  Entscheidung  

  

 

II. Tagesordnungspunkt 

 

Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 

Flüchtlingsunterkünften  

 

 

III. Anlagen 

 

Obdachlosensatzungsänderung Mai 2021   

 

 

IV. Beschlussvorschlag 

 

Siehe Darstellung des Sachverhalts 
 

 

V. Finanzielle Auswirkungen 

 

 keine  Einnahmen:   

  Ausgaben:   

 

 Planmäßig  HH-Stelle  

 Überplanmäßig  HH-Stelle  

 Außerplanmäßig  HH-Stelle  

 Deckungsvorschlag  HH-Stelle  

 Verpf.ermächtigung  HH-Stelle  

 

  
 



Sachverhalt 

 

In der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften 

der Gemeinde Sontheim an der Brenz sind in § 14 der Satzung die Gebühren für die 

Benutzung der Unterkünfte festgelegt. Die Satzung wurde letztmals zum 01. Novem-

ber 2018 neu gefasst.  

 

Nachdem die Gemeinde eine weitere Unterkunft für Flüchtlinge/Asylbewerber in der 

Schillerstraße 17, Ortsteil Sontheim, im EG angemietet hat, ist diese Unterkunft in die 

Satzung aufzunehmen. Dabei sind die Benutzungsgebühren für jede Unterkunft ge-

trennt festzulegen. Nur unter diesen Voraussetzungen können die Unterbringungs-

kosten für die Asylbewerber/Flüchtlinge mit dem Landkreis Heidenheim abgerechnet 

werden. Die Miet- und Betriebskosten für die Wohnung im EG entsprechen der Woh-

nung im UG, eine Differenzierung wäre sachlich nicht gerechtfertigt.  

  

 

Beschlussvorschlag 

Der Satzungsänderung wird zugestimmt. 
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